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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem  
psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen 
(Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW)“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12306 
 
 
 
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den genannten Gesetzentwurf 
wie folgt zu ändern: 
 
 
1. § 41 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die empfangende Stelle, die Datenart und der Zweck des Abrufs sind festzulegen.“ 
 
2. § 54 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die Direktorinnen oder Direktoren der Landschaftsverbände als untere staatliche Maßregel-
vollzugsbehörde einschließlich ihrer Einrichtungen sowie die Beliehenen unterstehen nach § 
11 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1238) geändert worden ist, der 
Dienst- und Fachaufsicht.“ 
 
 
Begründung: 
 
Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
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